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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
zur Vereinzelung und Kommissionierung von Artikeln, insbe-
sondere von Apothekenartikeln. Dabei ist vorgesehen, dass
das System
– eine erste Transporteinrichtung (1) zur Aufnahme und zum
Transport angelieferter Artikel (4);
– eine zweite Transporteinrichtung (2) zur Aufnahme und
zum Transport vereinzelter Artikel (4);
– eine erste Erfassungseinrichtung (5) zur Erfassung zumin-
dest der Position der Artikel (4) auf der ersten Transportein-
richtung (1);
– eine Handhabungseinrichtung (6) zur separaten Entnahme
von Artikeln (4) von der ersten Transporteinrichtung (1) und
deren Überführung auf die zweite Transporteinrichtung (2);
– eine zweite Erfassungseinrichtung (8) zur Identifizierung
der Artikel (4);
– eine Ablagezone (10), die der zweiten Erfassungseinrich-
tung (8) nachgeordnet ist, zur Zwischenlagerung eines von
der zweiten Erfassungseinrichtung (8) nicht identifizierten
Artikels (4) und dessen Positionsänderung in Bezug auf des-
sen Lage in der Handhabungseinrichtung (6); und
– eine Datenverarbeitungseinrichtung zur Verarbeitung der
von der ersten und zweiten Erfassungseinrichtung (1, 2) er-
fassten Daten und zur Steuerung der Handhabungseinrich-
tung (6);
umfasst, wobei die zweite Erfassungseinrichtung (8) der ers-
ten Erfassungseinrichtung (5) nachgeschaltet ist und wobei
die zweite Erfassungseinrichtung (8) zwischen der ersten
und zweiten Transporteinrichtung (1, 2) angeordnet und auf
einen Punkt (B) des Weges gerichtet ist, den ein von der
Handhabungseinrichtung (6) von der ersten Transportein-
richtung (1) entnommener Artikel (4) bei dessen Überfüh-
rung zu der zweiten Transporteinrichtung (2) zurücklegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Verein-
zelung und Kommissionierung von Artikeln sowie ein
dazu geeignetes Verfahren.

[0002] Aus DE 43 18 341 B4 ist ein Verfahren zur
Lagerung von Apothekenartikeln bekannt, bei dem
Artikel mit quaderförmigen Verpackungen aus einem
Gebinde auf ein Transportband geschüttet und damit
einer Erfassungseinrichtung zugeführt werden. Die
Erfassungseinrichtung umfasst vier Scanner, die so
angeordnet sein sollen, dass die an den Schmalsei-
ten, dem Boden oder dem Deckel der Verpackung
angeordneten Barcodes erfasst werden können. Die
Erfassungseinrichtungen sind an eine Rechnerein-
heit angeschlossen, in der eine Datenbank zur Spei-
cherung der erfassten Barcodes installiert ist. Damit
die Scanner den Barcode erfassen können, sind in
dem Transportband und an dessen Randbereichen
durchsichtige Flächen vorgesehen. Befindet sich ei-
ne der Verpackungen in einer ungünstigen Lage so
wird sie mittels einer Aussortiervorrichtung, beispiels-
weise einer mechanisch betriebenen Abweisklappe
oder einer Pressluftdüse, ausgesondert und über ei-
ner Rückführvorrichtung an den Beginn des Trans-
portbandes befördert. Der Artikel durchläuft damit
dasselbe Prozedere erneut, in der Hoffnung, dass er
diesmal in einer Lage auf dem Transportband zu lie-
gen kommt, die seine Identifizierung mittels der Scan-
ner ermöglicht. Wird der Artikel erkannt, so gelangt er
zu einer Vermessungseinrichtung, mit deren Hilfe die
Außenabmessungen des Artikels bestimmt werden.
Anschließend wird der Artikel mittels eines Portalro-
boters in einer Schublade abgelegt.

[0003] Das aus dem Stand der Technik bekannte
Verfahren erfordert somit eine Identifizierung des Ar-
tikels bevor eine Vereinzelung durchgeführt werden
kann. Gelingt eine Identifizierung nicht, muss der Ar-
tikel ausgesondert werden. Dazu sind eine Ausson-
derungsvorrichtung und eine Rückführvorrichtung er-
forderlich. Damit ist die Vereinzelung der Artikel ins-
gesamt mit einem hohen technischen Aufwand ver-
bunden.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile
nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soll
insbesondere ein System zur Vereinzelung und Kom-
missionierung von Artikeln angegeben werden, das
eine sichere Identifizierung ermöglicht und so eine
Aussonderung und Rückführung des Artikels verhin-
dert. Ferner soll ein Verfahren angegeben werden,
das die Vereinzelung und Kommissionierung von Ar-
tikeln insbesondere mit diesem System ermöglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
Ansprüche 1 und 7 gelöst. Zweckmäßige Ausgestal-
tungen der Erfindungen ergeben sich aus den Merk-
malen der Ansprüche 2 bis 6 sowie 8 und 11.

[0006] Nach Maßgabe der Erfindung ist ein System
zur Vereinzelung und Kommissionierung von Arti-
keln, insbesondere von Apothekenartikeln, vorgese-
hen, das

– eine erste Transporteinrichtung zur Aufnahme
und zum Transport angelieferter Artikel;
– eine zweite Transporteinrichtung zur Aufnahme
und zum Transport vereinzelter Artikel;
– eine erste Erfassungseinrichtung zur Erfassung
zumindest der Position der Artikel auf der ersten
Transporteinrichtung;
– eine Handhabungseinrichtung zur separaten
Entnahme von Artikeln von der ersten Transport-
einrichtung und deren Überführung auf die zweite
Transporteinrichtung;
– eine zweite Erfassungseinrichtung zur Identifi-
zierung der Artikel;
– eine Ablagezone, die der zweiten Erfassungs-
einrichtung nachgeordnet ist, zur Zwischenlage-
rung eines von der zweiten Erfassungseinrichtung
nicht identifizierten Artikels und dessen Positions-
änderung in Bezug auf dessen Lage in der Hand-
habungseinrichtung; und
– eine Datenverarbeitungseinrichtung zur Verar-
beitung der von der ersten und zweiten Erfas-
sungseinrichtung erfassten Daten und zur Steue-
rung der Handhabungseinrichtung;

wobei die zweite Erfassungseinrichtung der ersten
Erfassungseinrichtung nachgeschaltet ist und wo-
bei die zweite Erfassungseinrichtung zwischen der
ersten und zweiten Transporteinrichtung angeordnet
und auf einen Punkt des Weges gerichtet ist, den
ein von der Handhabungseinrichtung von der ersten
Transporteinrichtung entnommener Artikel bei des-
sen Überführung zu der zweiten Transporteinrichtung
zurücklegt.

[0007] Nach Maßgabe der Erfindung ist ferner ein
Verfahren zur Vereinzelung und Kommissionierung
von Artikeln, insbesondere von Apothekenartikeln,
vorgesehen, dass folgende Schritte umfasst:

(a) die Erfassung zumindest der Position angelie-
ferter Artikel, die sich auf einer ersten Transport-
einrichtung befinden;
(b) die Aufnahme eines in Schritt (a) erfassten Ar-
tikels von der Transporteinrichtung mittels einer
Handhabungseinrichtung;
(c) die Führung des in Schritt (b) von der Handha-
bungseinrichtung aufgenommenen Artikels zu ei-
ner zweiten Erfassungseinrichtung;
(d) die Identifizierung des Artikels von der zwei-
ten Erfassungseinrichtung oder, wenn die Identi-
fizierung misslingt, die Ablage des Artikels auf ei-
ne Ablagezone, die der zweiten Erfassungsein-
richtung nachgeordnet ist, und erneute Aufnahme
des Artikels mittels der Handhabungseinrichtung
von der Ablagezone unter Veränderung der Posi-
tion des Artikels in Bezug auf dessen Lage in der
Handhabungseinrichtung und Wiederholung der
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Schritte (c) und (d) bis zur Identifizierung des Ar-
tikels; und
(e) die Ablage des identifizierten Artikels auf einer
zweiten Transporteinrichtung.

[0008] Das erfindungsgemäße System und Verfah-
ren zeichnen sich dadurch aus, dass der von der
Handhabungseinrichtung von ersten Transportein-
richtung aufgenommene Artikel nicht mehr auf die-
se Transporteinrichtung zurückgeführt, insbesonde-
re auch dann nicht, wenn der aufgenommene Ar-
tikel nicht identifiziert werden kann. Wenn ein Arti-
kel zunächst von der zweiten Erfassungseinrichtung
nicht identifiziert werden kann, wird der Artikel in der
Ablagezone abgelegt, die vorzugsweise unmittelbar
an die zweite Erfassungseinrichtung angrenzt. Die
Handhabungseinrichtung nimmt den abgelegten Arti-
kel von dort so wieder auf, dass der Artikel eine ver-
änderte Lage in Bezug auf die Handhabungseinrich-
tung aufweist. Ist beispielsweise der Barcode auf dem
Artikel durch einen Bestandteil der Handhabungsein-
richtung, beispielsweise einen Greifer verdeckt, so
ermöglicht die Ablage des Artikels auf der Ablagezo-
ne und die Neuaufnahme des Artikels in veränder-
ter Lage eine Freilegung des Barcodes, so dass der
Artikel nach diesem Zwischenschritt nun der zweiten
Erfassungseinrichtung erneut zur Identifizierung zu-
geführt werden kann. Sollte auch dann eine Identifi-
zierung nicht möglich sein, kann die Ablage auf der
Ablagezone und die erneute Aufnahme mit veränder-
ter Lage wiederholt werden. Der Schritt Ablage eines
nicht identifiziertes Artikels auf der Ablagezone und
dessen Aufnahme von der Ablagezone in veränderter
Lage wird n-mal ausgeführt, wobei n eine vorgegebe-
ne Ganzzahl größer 0 ist und beispielsweise 1, 2 oder
3 beträgt. Kann der Artikel trotzdem nicht identifiziert
werden, wird er ausgesondert, beispielsweise durch
Ablage auf einer Aussonderungszone ausgesondert.
Dort kann durch einen Lageristen über die Weiterbe-
handlung des nicht-identifizierten Artikels entschie-
den werden. Eine solche Aussonderung kann bei-
spielsweise dann erforderlich sein, wenn der auf dem
Artikel angebrachte Barcode beschädigt ist.

[0009] Das erfindungsgemäße System und das er-
findungsgemäße Verfahren sind insbesondere für die
Vereinzelung von Apothekenartikeln geeignet, kann
aber auch für die Vereinzelung anderer Artikel ver-
wendet werden. Ein Vorteil der Erfindung liegt dar-
in, dass die Vereinzelung zur Kommissionierung nicht
sortenrein angelieferter Artikel, die sich sowohl hin-
sichtlich ihrer Identität, ihrer äußeren Gestalt, ih-
res Gewichtes und anderer Merkmale unterscheiden,
verwendet werden kann. Unter Verwendung des er-
findungsgemäßen Systems und des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann die Vereinzelung nichtsort-
einrein angelieferter Artikel automatisiert, d. h. ohne
menschliche Eingriffe, ausgeführt werden, wobei im
Gegensatz zum Stand der Technik ein vergleichswei-
se geringer maschineller Aufwand erforderlich ist.

[0010] Vorzugsweise ist die erste Erfassungsein-
richtung eine optoelektronische Erfassungseinrich-
tung, die auf die erste Transporteinrichtung gerichtet
ist. Beispielsweise kann die erste Erfassungseinrich-
tung eine Kamera wie eine CCD-Kamera sein, die
kontinuierlich oder diskontinuierlich Bilder der auf der
Transporteinrichtung befindlichen angelieferten Arti-
kel aufnimmt.

[0011] Zweckmäßigerweise erfasst die erste Erfas-
sungseinrichtung nicht nur die Position der ange-
lieferten Artikel auf der ersten Transporteinrichtung,
sondern zusätzlich auch weitere Merkmale des Arti-
kels. Bei diesen Merkmalen des Artikels kann es sich
beispielsweise um die äußere Form des Artikels, z.
B. zylindrisch, kugelförmig, quaderförmig oder pyra-
midenförmig; Elemente der äußeren Form des Arti-
kels, z. B. eine runde, dreieckige, viereckige Ober-
fläche; eine Klassifizierung des Artikels nach dessen
Gewicht, Größe oder Material, z. B. feste Verpackung
aus Pappe oder Verpackung mit variabler Gestalt wie
Beutel, beispielsweise Teebeutel oder Badesalzbeu-
tel; sowie um Kombinationen eines dieser Merkmal
mit einem oder mehreren weiteren dieser Merkmale
handeln.

[0012] Diese Merkmale des Artikels sowie dessen
Position auf der ersten Transporteinrichtung werden
aus den Daten, im Falle einer Kamera aus den Bil-
dern, die von der ersten Erfassungseinrichtung an
die Datenverarbeitungseinrichtung übermittelt wer-
den, mittels einer Software errechnet. Anhand der
gewonnenen Daten kann die Klassifizierung der Ar-
tikel in vorgegebene Gruppen, beispielsweise in Be-
zug auf das Merkmal Größe in eine Klasse mit einer
Größe unter einem vorgegebenen Grenzwert (Klein-
Klasse) und eine Klasse mit einer Größe bei oder
über dem vorgegebenen Grenzwert (Groß-Klasse)
vorgenommen werden. Aus den ermittelten Daten
kann ferner auf das Gewicht des Artikels geschlos-
sen werden, so dass eine Klassifizierung des Arti-
kels nach dem Gewicht des Artikels, z. B. in eine
Gruppe mit einem Gewicht unter einem vorgegebe-
nen Grenzwert (Leicht-Klasse) oder eine Gruppe mit
einem Gewicht bei oder über einem vorgegebenen
Grenzwert (Schwer-Klasse), vorgenommen werden
kann. Eine solche Klassifizierung nach Gewicht kann
beispielsweise anhand der Daten, die die äußeren
Abmessungen des Artikels betreffen, sowie den Da-
ten über das äußere Material des Artikels gewonnen
werden. Beispielsweise kann bei Apothekenartikeln
aus den von der ersten Erfassungseinrichtung auf-
genommenen Bildern mittels einer Software ermittelt
werden, ob es sich um Glasflaschen, d. h. um ei-
nen Artikel mit hohem Gewicht, oder um Tabletten-
schachteln der Packungsgröße N1 gemäß der Pa-
ckungsgrößenverordnung, d. h. einem Artikel mit ge-
ringem Gewicht handelt.
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[0013] Die Daten, die von der ersten Erfassungsein-
richtung an die Datenverarbeitungseinrichtung über-
mittelt werden, werden nicht zur Identifizierung des
Artikels genutzt.

[0014] Nachdem in der Datenverarbeitungseinrich-
tung die Position und, falls vorgegeben, weitere Merk-
male eines auf der ersten Transporteinrichtung be-
findlichen Artikels ermittelt worden sind, generiert die
Datenverarbeitungseinrichtung Steuersignale für die
Handhabungseinrichtung und übermittelt diese an
die Handhabungseinrichtung. Damit wird die Hand-
habungseinrichtung veranlasst, den Artikel von der
ersten Transporteinrichtung aufzunehmen und zur
zweiten Erfassungseinrichtung zu führen.

[0015] Die Handhabungseinrichtung ist zweckmäßi-
gerweise ein Roboter, beispielweise ein Roboter mit
Knickarm oder Schwenkarm. Vorzugsweise ist der
Roboter ein Roboter mit mehreren Bewegungsach-
sen. Der Robtor sollte zumindest eine Greif- oder
Saugeinrichtung zur Aufnahme des Artikels von der
ersten Transporteinrichtung aufweisen. Vorzugswei-
se weist der Roboter mehrere Greif- oder Saugein-
richtungen auf, wobei jede dieser Greif- oder Saug-
einrichtungen zur Aufnahme von Artikeln mit vorge-
gebenen Merkmalen angepasst sind. Diese Merkma-
le sind die Merkmale, die aus den Bildern, die von der
ersten Erfassungseinrichtung aufgenommen worden
sind, ermittelt wurden. Anhand dieser Merkmale kann
somit eine Greif- oder Saugeinrichtung der Handha-
bungseinrichtung ausgewählt werden, die an den auf-
zunehmenden Artikel speziell angepasst ist.

[0016] Die zweite Erfassungseinrichtung soll den
von der Handhabungseinrichtung aufgenommenen
Artikel identifizieren. Dazu können Identifizierungs-
informationen, die auf den Artikel aufgebracht sind,
beispielsweise der Barcode, genutzt werden. Die
zweite Erfassungseinrichtung ist zweckmäßigerwei-
se ein Scanner wie ein Barcode-Scanner. Die zwei-
te Erfassungseinrichtung soll diese Identifizierungs-
informationen erfassen und an die Datenverarbei-
tungseinrichtung übermitteln. In der Datenverarbei-
tungseinrichtung werden die von der zweiten Erfas-
sungseinrichtung erfassten Identifizierungsinforma-
tionen mit einer dort hinterlegten Datenbank vergli-
chen. Ist der Artikel anhand der Identifizierungsinfor-
mationen identifiziert worden, im Falle von Apothe-
kenartikel als Präparat eines bestimmten Hersteller
in einer bestimmten Packungsgröße, wird der Arti-
kel von der Handhabungseinrichtung auf der zwei-
ten Transporteinrichtung, vorzugsweise an einem
von der Datenverarbeitungseinrichtung vorgegebe-
nen Ablageort angelegt. Dazu wird bevorzugt von
der Datenverarbeitungseinrichtung der Ablageort des
identifizierten Artikels auf der zweiten Transportein-
richtung errechnet und für die Handhabungseinrich-
tung Steuersignale generiert und an die Handha-
bungseinrichtung übermittelt, so dass die Handha-

bungseinrichtung zur Ablage des identifizieren Ar-
tikels am vorgegebenen Ablageort auf der zweiten
Transporteinrichtung veranlasst wird. Damit ist die
Vereinzelung der Artikel abgeschlossen.

[0017] Kann die zweite Erfassungseinrichtung die
Identifizierungsinformationen nicht erfassen, so wie
beispielsweise eine Information wie „Erfassung des
Barcodes nicht möglich” oder ein dafür stehender
Code an die Datenverarbeitungseinrichtung übermit-
telt. Auch diese Information wird hier als Identifizie-
rungsinformation bezeichnet.

[0018] Sollte der Artikel anhand der von der zweiten
Erfassungseinrichtung an die Datenverarbeitungs-
einrichtung übermittelten Identifizierungsinformatio-
nen nicht identifiziert werden können, beispielswei-
se weil der von dem Artikel aufgebrachte Barcode
von der Greif- oder Saugeinrichtung der Handha-
bungseinrichtung ganz oder teilweise verdeckt ist, so
können von der Datenverarbeitungseinrichtung Steu-
ersignale für die Handhabungseinrichtung generiert
und an die Handhabungseinrichtung übermittelt wer-
den. Daraufhin legt die Handhabungseinrichtung den
nicht-identifizierten Artikel auf die Ablagezone, die
der zweiten Erfassungseinrichtung nachgeordnet ist,
ab und nimmt, vorzugsweise unmittelbar nach Abla-
ge, wieder auf. Dabei wird der Artikel von der Hand-
habungseinrichtung in etwas veränderter Lage auf-
genommen, so dass die Identifizierungsinformatio-
nen nun nicht mehr von der Greif- oder Saugeinrich-
tung der Handhabungseinrichtung verdeckt sein soll-
ten. Der Ausdruck „veränderte Lage des Artikels in
Bezug auf die Handhabungsposition” soll in der vor-
liegenden Erfindung so verstanden werden, dass der
oder die Kontaktpunkte zwischen dem Artikel und
der Greif- oder Saugeinrichtung der Handhabungs-
einrichtung vor dem Ablegen auf der Ablagezone sich
von den Kontaktpunkten zwischen diesem Artikel und
der Greif- oder Saugeinrichtung der Handhabungs-
einrichtung nach der Wiederaufnahme von der Ab-
lagezone unterscheiden. Dies kann beispielsweise
durch eine Wendung des Artikels auf der Ablage-
zone erreicht werden. Diese Wendung kann mittels
der Handhabeeinrichtung, beispielsweise durch eine
Drehung der Greif- oder Saugeinrichtung entlang ei-
ner Rotationsachse der Greif- oder Saugeinrichtung
bewirkt werden. Nach der Wiederaufnahme des Ar-
tikels wird dieser zu der zweiten Erfassungseinrich-
tung zurückgeführt, um erneut Identifizierungsinfor-
mationen zu ermitteln.

[0019] Bei der ersten Transporteinrichtung handelt
es sich vorzugsweise um ein Förderband. Auch die
zweite Transporteinrichtung ist vorzugsweise ein För-
derband.

[0020] Es kann vorteilhaft sein, wenn die angelie-
ferten Artikel sich in nach oben offenen Transport-
behältern, beispielsweise Wannen, befinden, die auf
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der ersten Transporteinrichtung transportiert werden.
In einer solchen Wanne befinden sich typischerwei-
se eine Vielzahl unterschiedlicher Artikel, beispiels-
weise Apothekenartikel. Eine Vielzahl von Wannen,
die mit Artikeln in beliebiger Zusammenstellung ge-
füllt sind, wird auf dem Förderband zu der ersten
Erfassungseinrichtung transportiert. Die erste Erfas-
sungseinrichtung, beispielsweise eine CCD-Kamera,
ist oberhalb des Förderbandes, beispielsweise an der
Decke, befestigt und auf die offene Oberseite der
Wannen gerichtet.

[0021] Auch an den Ablageorten der identifizierten
Artikel können nach oben offene Transportbehälter,
beispielsweise Wannen, vorgesehen sein, die sich
auf der zweiten Transporteinrichtung, beispielsweise
einem Förderband befinden. Die identifizierten Arti-
kel werden dann von der Handhabungseinrichtung
in von der Datenverarbeitungseinrichtung vorgege-
benen Wannen abgelegt, wodurch die Vereinzelung
abgeschlossen wird. Die Wannen können mittels der
zweiten Transporteinrichtung zu einer nächsten Be-
arbeitungsstation der Logistik, beispielsweise einem
Lager oder dem Versand, geführt werden.

[0022] Die Datenverarbeitungseinrichtung ist in an
sich bekannter Weise mit den übrigen Komponen-
ten des Systems, beispielsweise über Kabel oder ka-
bellose Kommunikationsmittel verbunden. Die Daten-
verarbeitungseinrichtung zeichnet sich in einer Aus-
führungsform der Erfindung dadurch aus, dass

(i) die erste Erfassungseinrichtung in Schritt (a)
Bilder der angelieferten Artikel aufnimmt und an
die Datenverarbeitungseinrichtung übermittelt;
(ii) ein in der Datenverarbeitungseinrichtung ge-
speichertes Computerprogramm zumindest die
Position angelieferter Artikel bestimmt;
(iii) die Datenverarbeitungseinrichtung Steue-
rungssignale für die Handhabungseinrichtung ge-
neriert und an die Handhabungseinrichtung über-
mittelt;
(iv) die Handhabungseinrichtung einen Artikel auf-
grund dieser Steuersignale von der ersten Trans-
porteinrichtung aufnimmt und zu der zweiten Er-
fassungseinrichtung führt;
(v) die zweite Erfassungseinrichtung Identifizie-
rungsinformationen vom dem Artikel erfasst und
diese an die Datenverarbeitungseinrichtung über-
mittelt;
(vi) in der Datenverarbeitungseinrichtung die
von der zweiten Erfassungseinrichtung erfassten
Identifizierungsinformationen mit einer Datenbank
verglichen werden und, wenn der Artikel nicht
identifiziert werden kann, von der Datenverarbei-
tungseinrichtung Steuersignale für die Handha-
bungseinrichtung generiert und an die Handha-
bungseinrichtung übermittelt werden, so dass die
Handhabungseinrichtung zur Ablage des Artikels
auf die Ablagezone, die der zweiten Erfassungs-
einrichtung nachgeordnet ist, zur erneuten Auf-

nahme des Artikels von der Ablagezone unter Ver-
änderung der Position des Artikels in Bezug auf
dessen Lage in der Handhabungseinrichtung und
zur erneuten Führung des Artikels zur zweiten Er-
fassungseinrichtung veranlasst wird, sowie Wie-
derholung des Schritte (v) und (vi) bis der Artikel
identifiziert worden ist.

[0023] Vorzugsweise errechnet die Datenverarbei-
tungseinrichtung ferner den Ablageort des identifi-
zierten Artikels auf der zweiten Transporteinrichtung
und generiert für die Handhabungseinrichtung Steu-
ersignale und übermittelt diese an die Handhabungs-
einrichtung, so dass die Handhabungseinrichtung zur
Ablage des identifizieren Artikels am vorgegebenen
Ablageort auf der zweiten Transporteinrichtung ver-
anlasst.

[0024] Zweckmäßigerweise steuert die Datenverar-
beitungseinrichtung auch die erste und/oder zweite
Transporteinrichtung, beispielsweise den Vorschub
der Förderbänder.

[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen, die die Erfindung nicht ein-
schränken sollen, unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen näher erläutert. Dabei zeigt

[0026] Fig. 1 eine schematische perspektivische
Darstellung einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Systems; und

[0027] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf die
in Fig. 1 gezeigte Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Systems.

[0028] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Systems weist ei-
ne erste Transporteinrichtung 1 in Form eines ers-
ten Förderbandes und eine zweite Transporteinrich-
tung 2 in Form eines zweiten Förderbandes auf. Auf
dem ersten Förderband 1 befinden sich erste Wan-
nen 3. In diese Wannen 3 werden die angelieferten
Artikel 4 gefüllt, wobei die Wannen mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Artikel befüllt sein können, die sich
in ihren Merkmalen, wie Identität, Größe, Gewichte
und anderen, unterscheiden. Die Wannen sind somit
nichtsortenrein mit den angelieferten Artikeln 4 be-
füllt.

[0029] Auf dem ersten Förderband 1 werden die
Wannen 3 mit den angelieferten Artikeln 4 zu der ers-
ten Erfassungseinrichtung 5 geführt. In der gezeigten
Ausführungsform ist die Erfassungseinrichtung 5 ei-
ne CCD-Kamera, die oberhalb des ersten Förderban-
des 1 angeordnet und senkrecht nach unten auf das
erste Förderband gerichtet ist. Die Kamera 5 ist da-
bei so ausgelegt, dass sie den von oben sichtbaren
Innenraum einer Wanne 3 vollständig erfassen kann.
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(In Fig. 2 ist die Erfassungseinrichtung 5 zur Verein-
fachung der Darstellung nicht gezeigt.)

[0030] Die CCD-Kamera 5 nimmt kontinuierlich Bil-
der von den in den Wannen 3 befindlichen Artikeln 4
auf. Die Bilder werden an eine Datenverarbeitungs-
einrichtung (nicht gezeigt) übermittelt. Die Datenver-
arbeitungseinrichtung verarbeitet die Bilder mittels ei-
ner Software und ermittelt so aus den Bildern die Po-
sition der Artikel 4 in der Wanne 3. Ferner werden
mittels der Software weitere Merkmale jedes der Ar-
tikels 4 ermittelt, beispielsweise die äußere Form des
Artikels 4, seine Größe und dessen Verpackungsma-
terial. Anhand dieser Informationen wird eine Klassi-
fizierung des Artikels 4 in der Wanne 3 vorgenom-
men. Ist der Artikel 4 beispielsweise Hustensaft in
einer Glasflasche wird der Artikel 4 in die Klassen
„schwer” und „zylinderförmig” eingeordnet. Die Iden-
tität des Artikels 4 wird aus den Bildern nicht errech-
net, da aufgrund der Lage der Artikel 4 in der Wanne
3 die notwendigen Identifizierungsinformationen von
der Kamera 5 nicht erfasst werden können. Auf Basis
der Merkmale und der Klassifikationsergebnisse wird
eine Greifeinrichtung 7 der Handhabungseinrichtung
6 ausgewählt, die für die Aufnahme des Artikels 4 aus
der Wanne 3 geeignet ist. Die Handhabungseinrich-
tung 6 ist in dieser Ausführungsform der Erfindung
ein Knickart-Roboter mit mehreren Greifern 7, die je-
weils für spezielle Greifaufgaben ausgelegt sind. Der
Roboter 6 ist um eine senkrechte Achse r drehbar.

[0031] Die Datenverarbeitungseinrichtung generiert
Steuersignale für den Roboter 6 und übermittelt die
Steuersignale an diesen. Der Roboter 6 entnimmt
mittels des von der Datenverarbeitungseinrichtung
vorgegebenen Greifers 7 einen ebenfalls von der Da-
tenverarbeitungseinrichtung vorgegebenen Artikel 4
aus der Wanne 3. Der Artikel 4 wird von dem Roboter
6 entlang des Weges A bis zu Punkt B, der auf die-
sem Weg liegt befördert. Auf Punkt B ist die zweite Er-
fassungseinrichtung 8, die zwischen dem ersten und
dem zweiten Förderband 1, 2 angeordnet ist, gerich-
tet. In dieser Ausführungsform ist die zweite Erfas-
sungseinrichtung 8 ein Barcode-Scanner. Mittels des
Barcode-Scanners soll die Identifizierung des aufge-
nommenen Artikels an Punkt A vorgenommen wer-
den.

[0032] Der Barcode-Scanner 8 erfasst den Barcode,
der auf den Artikel 4 aufgebracht ist und übermittelt
diesen an die Datenverarbeitungseinrichtung. Kann
der Barcode-Scanner 8 den Barcode nicht erfassen,
beispielsweise weil der Barcode durch den Greifer
verdeckt ist oder weil der Barcode beschädigt ist, wird
die Information „Erfassung des Barcodes nicht mög-
lich” oder ein dafür stehender Code an die Daten-
verarbeitungseinrichtung übermittelt. Auch dies ist ei-
ne Identifizierungsinformation, auch wenn diese In-
formation nicht ausreicht, um den Artikel 4 zu identi-
fizieren.

[0033] Die Identifizierungsinformationen werden an
die Datenverarbeitungseinrichtung übermittelt. In der
Datenverarbeitungseinrichtung wird der von dem
Barcode-Scanner erfasste Barcode mit einer dort hin-
terlegten Datenbank von Barcodes, in der jeder Bar-
code einem bestimmten Artikel zuordnet ist, vergli-
chen. Ist der Artikel 4 anhand der Identifizierungsin-
formationen identifiziert worden, wird der Artikel 4 von
dem Robtor 6 entlang Weg C zur einer zweiten Wan-
ne 9 transportiert und in diese Wanne 9 abgelegt.
Die Wanne 9 befindet sich auf dem zweiten Trans-
portband 2. Die Wanne 9, in die der identifizierte Ar-
tikel ablegt werden soll, wird von der Datenverarbei-
tungseinrichtung vorgegeben, und die entsprechen-
den Steuersignale werden von der Datenverarbei-
tungseinrichtung an den Roboter 6 übermittelt. Der
Ablageort, d. h. die Wanne 9, und die Identität des
dort befindlichen Artikels 4, werden in der Datenver-
arbeitungseinrichtung gespeichert.

[0034] Damit kann das Verfahren erneut beginnen,
dass heißt vom Roboter 6 in beschriebener Art und
Weise ein weiterer Artikel 4 aus der Wanne 3 entnom-
men, identifiziert und in einer vorgegebenen Wanne
9 abgelegt werden.

[0035] Reichen die von dem Barcode-Scanner 8
an die Datenverarbeitungseinrichtung übermittelten
Identifizierungsinformationen nicht aus, um den Arti-
kel 4 an Punkt B zu identifizieren, beispielsweise weil
der Barcode durch den Greifer verdeckt ist oder weil
der Barcode beschädigt ist, so werden von der Daten-
verarbeitungseinrichtung Steuersignale für den Ro-
boter 6 generiert und an diesen übermittelt, die eine
Ablage des nicht-identifizierten Artikels 4 auf der Ab-
lagezone 10 veranlassen. Dabei legt der Artikel den
Weg D zurück. Die Ablagezone 10 kann beispiels-
weise ein Tisch oder eine Wanne sein. Unmittelbar
nach der Ablage des Artikels 4 auf der Ablagezo-
ne 10 nimmt der Roboter 6 den soeben abgelegten
Artikel 4 erneut auf, allerdings in etwas veränderter
Lage, so dass die Identifizierungsinformationen nun
nicht mehr von der Greif- oder Saugeinrichtung der
Handhabungseinrichtung verdeckt sein sollten. Dies
wird beispielsweise erreicht, indem der Artikel von
dem Roboter in gewendeter Lage wiederaufgenom-
men wird, zum Beispiel indem durch eine Drehung
der Greif- oder Saugeinrichtung entlang einer Rota-
tionsachse der Artikel mittels eines Greifers, der ein
anderer Greifer 7 als der Greifer vor der Ablage des
Artikels auf der Ablagezone 10 sein kann (aber nicht
muss), zunächst gedreht wird. Anschließend wird der
Artikel 4 von dem Roboter über einen Greifer 7 we-
der aufgenommen. Auch dieser Greifer 7 kann ein
anderer Greifer 7 als der Greifer vor der Ablage des
Artikels auf der Ablagezone 10 sein, dies ist jedoch
nicht zwingend erforderlich. Nach der Wiederaufnah-
me des Artikels 4 wird dieser auf Weg E erneut zu
Punkt B zurückgeführt. Dort versucht der Barcode-
Scanner erneut, Identifizierungsinformationen zu er-
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mitteln. Gelingt die Identifizierung des Artikels 4, bei-
spielsweise weil der zunächst verdeckte Barcode nun
freiliegt, so wird der Artikel wie oben beschrieben ent-
lang Weg C zu einer vorgegebenen Wanne 9 trans-
portiert und dort abgelegt. Gelingt die Identifizierung
erneut nicht, so kann der Artikel 4 ein weiteres Mal
auf der Ablagezone 10 abgelegt, dort beispielswei-
se gewendet und wieder aufgenommen werden. An-
schließend wird er erneut zu Punkt B zur Erfassung
von Identifizierungsinformationen befördert. Gelingt
es auch dieses Mal nicht, den Artikel 4 zu identifi-
zieren, beispielsweise weil der Barcode beschädigt
ist, so wird der Artikel 4 ausgesondert, wobei er da-
zu beispielsweise entlang Weg C zu einer vorgege-
benen Wanne 9 transportiert werden kann, die spezi-
ell für nicht-identifizierbare Artikel 4 bestimmt ist. So-
bald der Artikel 4 in einer Wanne 9 abgelegt ist, kann
der Roboter einen weiteren Artikel aus einer Wanne
3 aufnehmen, womit sich das Verfahren wiederholt.

Bezugszeichenliste

1 erstes Förderband
2 zweites Förderband
3 erste Wanne
4 Artikel
5 Kamera
6 Roboter
7 Greifer
8 Barcodescanner
9 zweite Wanne
10 Ablagezone
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Patentansprüche

1.    System zur Vereinzelung und Kommissionie-
rung von Artikeln, insbesondere von Apothekenarti-
keln, umfassend
– eine erste Transporteinrichtung (1) zur Aufnahme
und zum Transport angelieferter Artikel (4);
– eine zweite Transporteinrichtung (2) zur Aufnahme
und zum Transport vereinzelter Artikel (4);
– eine erste Erfassungseinrichtung (5) zur Erfassung
zumindest der Position der Artikel (4) auf der ersten
Transporteinrichtung (1);
– eine Handhabungseinrichtung (6) zur separaten
Entnahme von Artikeln (4) von der ersten Transport-
einrichtung (1) und deren Überführung auf die zweite
Transporteinrichtung (2);
– eine zweite Erfassungseinrichtung (8) zur Identifi-
zierung der Artikel (4);
– eine Ablagezone (10), die der zweiten Erfassungs-
einrichtung (8) nachgeordnet ist, zur Zwischenlage-
rung eines von der zweiten Erfassungseinrichtung (8)
nicht identifizierten Artikels (4) und dessen Positions-
änderung in Bezug auf dessen Lage in der Handha-
bungseinrichtung (6); und
– eine Datenverarbeitungseinrichtung zur Verarbei-
tung der von der ersten und zweiten Erfassungsein-
richtung (5, 8) erfassten Daten und zur Steuerung der
Handhabungseinrichtung (6);
wobei die zweite Erfassungseinrichtung (8) der ers-
ten Erfassungseinrichtung (5) nachgeschaltet ist und
wobei die zweite Erfassungseinrichtung (8) zwischen
der ersten und zweiten Transporteinrichtung (1, 2)
angeordnet und auf einen Punkt (B) des Weges ge-
richtet ist, den ein von der Handhabungseinrichtung
(6) von der ersten Transporteinrichtung (1) entnom-
mener Artikel (4) bei dessen Überführung zu der
zweiten Transporteinrichtung (2) zurücklegt.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Erfassungseinrichtung (5) eine op-
toelektronische Erfassungseinrichtung ist, die auf die
erste Transporteinrichtung (1) gerichtet ist.

3.  System nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Erfassungs-
einrichtung (8) ein Barcode-Scanner ist.

4.    System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hand-
habungseinrichtung (6) mindestens eine Greif- oder
Saugeinrichtung (7) aufweist.

5.    System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Handha-
bungseinrichtung (6) mehrere Greif- und/oder Saug-
einrichtungen (7) aufweist, wobei für die Entnahme
eines Artikels (4) von der ersten Transporteinrichtung
(1) eine dieser Greif- und/oder Saugeinrichtungen (7)
auf Basis der von der ersten Erfassungseinrichtung
(5) erfassten Daten auswählbar ist.

6.    System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Handha-
bungseinrichtung (6) ein Roboter mit mehreren Be-
wegungsachsen ist.

7.  Verfahren zur Vereinzelung und Kommissionie-
rung von Artikeln, insbesondere von Apothekenarti-
keln, umfassend
(a) die Erfassung zumindest der Position angeliefer-
ter Artikel (4), die sich auf einer ersten Transportein-
richtung (1) befinden;
(b) die Aufnahme eines in Schritt (a) erfassten Arti-
kels (4) von der ersten Transporteinrichtung (1) mit-
tels einer Handhabungseinrichtung (6);
(c) die Führung des in Schritt (b) von der Handha-
bungseinrichtung (6) aufgenommenen Artikels (4) zu
einer zweiten Erfassungseinrichtung (8);
(d) die Identifizierung des Artikels (4) von der zwei-
ten Erfassungseinrichtung (8) oder, wenn die Identi-
fizierung misslingt, die Ablage des Artikels (4) auf ei-
ne Ablagezone (10), die der zweiten Erfassungsein-
richtung (8) nachgeordnet ist, und erneute Aufnahme
des Artikels (4) mittels der Handhabungseinrichtung
(6) von der Ablagezone (10) unter Veränderung der
Position des Artikels (4) in Bezug auf dessen Lage in
der Handhabungseinrichtung (6) und Wiederholung
der Schritte (c) und (d) bis zur Identifizierung des Ar-
tikels (4); und
(e) die Ablage des identifizierten Artikels (4) auf einer
zweiten Transporteinrichtung (2).

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt (a) neben der Position ange-
lieferter Artikel (4) auch deren Dimensionen ermittelt
werden und im Falle einer Handhabungseinrichtung
(6) mit mehreren Greif- und/oder Saugeinrichtungen
(7) eine dieser Greif- und/oder Saugeinrichtungen (7)
auf Basis der ermittelten Dimension des Artikels (4)
ausgewählt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 7 oder Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt (a) die ange-
lieferten Artikel (4) sich in nach oben offenen Trans-
portbehältern (3) befinden, die auf der ersten Trans-
porteinrichtung (1) zu der ersten Erfassungseinrich-
tung (5) zur Erfassung zumindest der Position der an-
gelieferten Artikel (4) in den Transportbehältern (3)
transportiert werden; und dass in Schritt (e) die ver-
einzelten Artikel (4) in nach oben offene Transportbe-
hälter (9) abgelegt werden, die sich auf der zweiten
Transporteinrichtung (2) befinden.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Datenverarbeitungseinrichtung vorgese-
hen ist, wobei
(i) die erste Erfassungseinrichtung in Schritt (a) Bil-
der der angelieferten Artikel (4) aufnimmt und an eine
Datenverarbeitungseinrichtung übermittelt;
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(ii) ein in der Datenverarbeitungseinrichtung gespei-
chertes Computerprogramm zumindest die Position
angelieferter Artikel (4) bestimmt;
(iii) die Datenverarbeitungseinrichtung Steuerungssi-
gnale für die Handhabungseinrichtung (6) generiert
und an die Handhabungseinrichtung (6) übermittelt;
(iv) die Handhabungseinrichtung (6) einen Artikel (4)
aufgrund dieser Steuersignale von der ersten Trans-
porteinrichtung (1) aufnimmt und zu der zweiten Er-
fassungseinrichtung (8) führt;
(v) die zweite Erfassungseinrichtung (8) Identifizie-
rungsinformationen vom dem Artikel (4) erfasst und
diese an die Datenverarbeitungseinrichtung übermit-
telt; und
(vi) in der Datenverarbeitungseinrichtung die von der
zweiten Erfassungseinrichtung (8) erfassten Identi-
fizierungsinformationen mit einer Datenbank vergli-
chen werden und, wenn der Artikel (4) nicht identi-
fiziert werden kann, von der Datenverarbeitungsein-
richtung Steuersignale für die Handhabungseinrich-
tung (6) generiert und an die Handhabungseinrich-
tung (6) übermittelt werden, so dass die Handha-
bungseinrichtung (6) zur Ablage des Artikel (4) auf
die Ablagezone (10), die der zweiten Erfassungsein-
richtung (8) nachgeordnet ist, zur erneuten Aufnah-
me des Artikels (4) von der Ablagezone (10) unter
Veränderung der Position des Artikels (4) in Bezug
auf dessen Lage in der Handhabungseinrichtung (6)
und zur erneuten Führung des Artikels (4) zur zwei-
ten Erfassungseinrichtung (8) veranlasst wird, sowie
Wiederholung des Schritte (v) und (vi) bis der Artikel
(4) identifiziert worden ist.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenverarbeitungseinrich-
tung ferner den Ablageort des identifizierten Artikels
auf der zweiten Transporteinrichtung (2) errechnet
und für die Handhabungseinrichtung (6) Steuersigna-
le generiert und an die Handhabungseinrichtung (6)
übermittelt, so dass die Handhabungseinrichtung (6)
zur Ablage des identifizieren Artikels (4) am vorge-
gebenen Ablageort auf der zweiten Transporteinrich-
tung (2) veranlasst wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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